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Herr Patrick Wieschke 
Vorsitzender der NPD-Stadtratsfraktion  
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Beantwortung der Anfrage der NPD-Stadtratsfraktion - Inklusion in der Stadtverwaltung – Nutzung 
von Fördermitteln bei der Einstellung von Mitarbeitern zur Entlastung des Haushaltes (AF-0046/2019) 

 
Ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
zu 1. 
Nein. Die Einstellung erfolgt ausschließlich nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Dies ist aber nicht abhängig 
von Fördermitteln. 
 
zu 2. 
Insgesamt sind 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung in der Stadtverwaltung 
beschäftigt. Gefördert werden derzeit ein Mitarbeiter und zwei Auszubildende. 
 
zu 3.  
Die zu besetzenden Stellen werden zum entsprechenden Zeitpunkt öffentlich ausgeschrieben. 
Menschen mit Behinderung können sich auf jede ausgeschriebene Stelle bewerben. Sofern sie nicht 
offensichtlich ungeeignet sind, werden anerkannte Schwerbehinderte sogar immer zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen.  
 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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